
Auszug aus den DMSB Abgasvorschriften 

1. Wettbewerbsstatus 

Nachstehende DMSB-Abgasbestimmungen gelten nur bei Veranstaltungen mit dem 
Status National, National-A und NEAFP (Ausnahme: Artikel 11 und 14). Bei 
internationalen Veranstaltungen gelten diese Vorschriften nur dann, wenn sie vom 
Veranstalter durch die Ausschreibung oder die FIA vorgeschrieben werden. 

4. Gruppe H 

Die Fahrzeuge müssen im Rallye-Sport mindestens die Euronorm nach Anlage XXV 
zur StVZO erfüllen bzw. mit einer DMSB-Abgasbestätigung ausgestattet oder mit 
einem Katalysator nach Art. 15 ausgerüstet sein. Bei anderen Wettbewerbsarten 
müssen die Fahrzeuge mit einem Katalysator nach Art. 15 ausgerüstet sein. 

14. Markenpokale, Cups und sonstige Serien 

Die DMSB-Abgasvorschriften gelten auch dann, wenn eine Veranstaltung, der Pokal 
oder die Serie selbst international ausgeschrieben ist und die Veranstaltung 
innerhalb Deutschlands stattfindet. Das heißt, auch die Fahrzeuge ausländischer 
Teilnehmer müssen dann die DMSB-Abgasvorschriften erfüllen. Dies bedeutet, dass 
die Fahrzeuge die Euronorm nach Anlage XXV zur StVZO erfüllen bzw. mit einer 
DMSB-Abgasbestätigung des Typs B oder C ausgestattet oder mit einem Katalysator 
nach Art. 15 ausgerüstet sein müssen. 

15. Folgende Katalysatortypen sind zulässig bzw. vorgeschrieben: 

Alle verwendeten Katalysatoren müssen aus einem Antriebskonzept für Pkws 
stammen, welches mindestens dem Hubraum des Motors im Wettbewerbsfahrzeug 
entspricht.  

a) Katalysatoren, die auf dem Markt für jedermann frei erhältlich sind und in 
Verbindung mit einem typgenehmigten Antriebskonzept für Pkws die Euro-
Schadstoffnorm nach Anlage XXV zur StVZO nachgewiesen haben.  

b) Katalysatoren mit ABE, wenn darin die Einhaltung der Euro-Schadstoff-Norm nach 
Anlage XXV zur StVZO bestätigt ist.  

c) Katalysatoren mit einem TUV-Prüfbericht, wenn darin die Einhaltung der Euro-
Schadstoff-Norm nach Anl. XXV zur StVZO bestätigt ist.  

d) DMSB-homologierte Katalysatoren Achtung: Bei Fahrzeugen mit 
Straßenzulassung (StVZO) vorab beim Kat-Hersteller erfragen, ob Kat 
eintragungsfähig ist. Für Gruppe G-Fahrzeuge vorab bei der DMSB Geschäftsstelle 
erfragen, ob eine DMSB-Abgasbestätigung erteilt werden kann. Ein evtl. 
Hubraumfaktor (z.B. für Aufladung) ist für die Katalysatorauslegung (Größe) nicht zu 
berücksichtigen.  

e) FIA-homologierte Katalysatoren, wenn auch zusätzlich eine 
Zulassungsbestätigung des DMSB vorliegt.  

f) Nur Fahrzeuge mit Dieselmotor sind mit einem Oxidations- Katalysator gemäß 
vorstehenden Punkten a, b, c oder d auszurüsten. 

Falls ein Katalysator nach Absatz d) oder e) zur Anwendung kommt, muss auch eine 
Kopie des betreffenden Homologationsblattes bzw. Testblattes, welches beim 
Katalysatorhersteller erhältlich ist, bei der Veranstaltung vorgelegt werden. Bei einem 
Kat nach Absatz e) muss zusätzlich die DMSB-Zulassungsbestätigung vorgelegt 
werden. 



18. Abgasführung 

Bei Katalysatorfahrzeugen müssen sämtliche Abgase durch den/die Katalysator/en 
geführt werden. Der Katalysator sollte so nah wie möglich hinter dem 
Auslasskrummer positioniert sein. Bei Fahrzeugen mit Dieselmotor müssen sämtliche 
Abgase durch den Partikel filter geführt werden. 

19. Prüfanschluss mit Verschlussstopfen 

Bei Fahrzeugen mit Katalysator muss mit Ausnahme der Gruppe SE in allen 
Gruppen vor dem Katalysator ein Prüfanschluss mit Innengewinde M 18 x 1,5 
vorhanden sein, welcher durch einen Verschlussstopfen abgedichtet werden muss 
(Prüfanschluss-Buchsengewinde analog Anschluss für Lambdasonde). 

Anmerkung: Dieser Prüfanschluss muss auch an Fahrzeugen angebracht sein, wenn 
eine Lambdasonde vorhanden ist (z. B. Gruppe-G-Fahrzeuge). Der Zweck dieses 
Anschlusses ist es, dass sowohl eine Funktionsprüfung als auch eine Sichtprüfung 
des Katalysators möglich sein soll. Aus diesem Grunde soll der Prüfanschluss so 
nahe als möglich vor dem Katalysator gut erreichbar und mit demontierbaren 
Verschlussstopfen angebracht sein. Durch Einbau des Prüfanschlusses erloscht die 
ABE des Fahrzeugs nicht. 

20. Katalysator-Eintragungspflicht 

Bei Fahrzeugen mit Straßenzulassung muss in sämtlichen Fahrzeuggruppen, in 
denen ein Katalysator vorgeschrieben ist, der Katalysator in den Fahrzeugpapieren 
eingetragen sein. Falls bei straßenzugelassenen Fahrzeugen der serienmäßige 
Katalysator verwendet wird und über die Schlüssel- Nr. in Ziffer 1 der 
Fahrzeugpapiere mindestens die Euronorm nach Anlage XXV zur StVZO 
nachgewiesen wird, ist kein zusätzlicher Eintrag notwendig. 
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